BGBI. IIT - Ausgegeben am 10. Juni 2005 - Nr. 88 1 von 19

(Ubersetzung)

. UBEREINKOMMEN UBER DEN ZUGANG ZU INFORMATIONEN, DIE
OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG AN ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN UND DEN
ZUGANG ZU GERICHTEN IN UMWELTANGELEGENHEITEN

Die Vertragsparteien dieses Ubereinkommens -
unter Hinweis auf Grundsatz 1 der Erklarung von Stockholm iiber die Umwelt des Menschen;
auch unter Hinweis auf Grundsatz 10 der Erklarung von Rio iber Umwelt und Entwicklung;

ferner unter Hinweis auf die Resolution 37/7 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom
28. Oktober 1982 iiber die Weltcharta fiir die Natur und auf die Resolution 45/94 der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1990 iiber die Notwendigkeit, eine gesunde Umwelt fiir
das Wohl der Menschen zu sichern;

unter Hinweis auf die Europdische Charta Umwelt und Gesundheit, die am 8. Dezember 1989 auf
der ersten Europiischen Konferenz iiber Umwelt und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation in
Frankfurt am Main (Deutschland) verabschiedet wurde;

in Bekraftigung der Notwendigkeit, den Zustand der Umwelt zu schiitzen, zu erhalten und zu
verbessern und eine nachhaltige und umweltvertrdgliche Entwicklung zu gewahrleisten;

in der Erkenntnis, dass ein angemessener Schutz der Umwelt fiir das menschliche Wohlbefinden und
die Ausilibung grundlegender Menschenrechte, einschlie8lich des Rechts auf Leben, unabdingbar ist;

ferner in der Erkenntnis, dass jeder Mensch das Recht hat, in einer seiner Gesundheit und seinem
Wohlbefinden zutrdglichen Umwelt zu leben, und dass er sowohl als Einzelperson als auch in Gemein-
schaft mit anderen die Pflicht hat, die Umwelt zum Wohle gegenwirtiger und kiinftiger Generationen zu
schiitzen und zu verbessern;

in Erwégung dessen, dass Biirger zur Wahrnehmung dieses Rechts und zur Erfiillung dieser Pflicht
Zugang zu Informationen, ein Recht auf Beteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerich-
ten in Umweltangelegenheiten haben miissen, und in Anbetracht der Tatsache, dass sie in dieser Hinsicht
gegebenenfalls Unterstiitzung bendtigen, um ihre Rechte wahrnehmen zu konnen;

in der Erkenntnis, dass im Umweltbereich ein verbesserter Zugang zu Informationen und eine ver-
besserte Offentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren die Qualitit und die Umsetzung von Ent-
scheidungen verbessern, zum Bewusstsein der Offentlichkeit in Umweltangelegenheiten beitragen, der
Offentlichkeit die Mdglichkeit geben, ihre Anliegen zum Ausdruck zu bringen, und es den Behérden er-
moglichen, diese Anliegen angemessen zu beriicksichtigen;

mit dem Ziel, die Verantwortlichkeit und Transparenz bei Entscheidungsverfahren zu férdern und
die 6ffentliche Unterstiitzung fiir Entscheidungen iiber die Umwelt zu starken;

in der Erkenntnis, dass es wiinschenswert ist, Transparenz in allen Bereichen der 6ffentlichen Ver-
waltung zu erzielen, und mit der Aufforderung an die gesetzgebenden Korperschaften, die Grundsétze
dieses Ubereinkommens in ihren Verfahren umzusetzen;

auch in der Erkenntnis, dass sich die Offentlichkeit der Verfahren zur Offentlichkeitsbeteiligung an
umweltbezogenen Entscheidungen bewusst sein, freien Zugang zu ihnen haben und wissen muss, wie sie
genutzt werden konnen;

ferner in der Erkenntnis der wichtigen Rolle, die einzelne Biirger, Nichtregierungsorganisationen
und der private Sektor im Umweltschutz spielen kdnnen;
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in dem Wunsch, die Umwelterziechung zu férdern, um das Verstidndnis fiir die Umwelt und eine
nachhaltige Entwicklung zu vertiefen und um das Bewusstsein einer breiten Offentlichkeit fiir Entschei-
dungen, die Auswirkungen auf die Umwelt und eine nachhaltige Entwicklung haben, zu schérfen sowie
deren Beteiligung an diesen Entscheidungen zu unterstiitzen;

in Kenntnis der Wichtigkeit, in diesem Zusammenhang von den Medien und von elektronischen o-
der anderen, kiinftigen Kommunikationsformen Gebrauch zu machen;

in der Erkenntnis der Bedeutung einer vollstindigen Einbeziehung umweltbezogener Uberlegungen
in staatliche Entscheidungsverfahren und der daraus folgenden Notwendigkeit, dass Behdrden iiber ge-
naue, umfassende und aktuelle Informationen {iber die Umwelt verfiigen;

in Anerkennung dessen, dass Behorden iiber Informationen iiber die Umwelt im 6ffentlichen Inte-
resse verfiigen;

mit dem Anliegen, dass die Offentlichkeit, einschlieBlich Organisationen, Zugang zu wirkungsvollen
gerichtlichen Mechanismen haben soll, damit ihre berechtigten Interessen geschiitzt werden und das
Recht durchgesetzt wird;

in Kenntnis der Wichtigkeit, den Verbrauchern geeignete Produktinformationen zu geben, damit sie
eine sachkundige, am Umweltschutz orientierte Auswahl treffen konnen;

in Anerkennung der Sorge der Offentlichkeit iiber die absichtliche Freisetzung gentechnisch verin-
derter Organismen in die Umwelt und in Erkenntnis der Notwendigkeit einer groBeren Transparenz und
stirkeren Offentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren in diesem Bereich;

in der Uberzeugung, dass die Durchfiihrung dieses Ubereinkommens zur Stirkung der Demokratie
in der Region der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa (ECE) beitragen wird;

im Bewusstsein der Rolle, welche die ECE hierbei spielt, und unter Hinweis unter anderem auf die
ECE-Leitlinien iiber den Zugang zu Informationen iiber die Umwelt und die Offentlichkeitsbeteiligung
an Entscheidungsverfahren im Umweltbereich, die in der auf der dritten Ministerkonferenz ,,Umwelt fiir
Europa“ am 25. Oktober 1995 in Sofia (Bulgarien) angenommenen Ministererklarung gebilligt wurden;

eingedenk der einschligigen Bestimmungen des Ubereinkommens iiber die Umweltvertrig-
lichkeitspriifung im grenziiberschreitenden Rahmen, das am 25. Februar 1991 in Espoo (Finnland) be-
schlossen wurde, des Ubereinkommens iiber die grenziiberschreitenden Auswirkungen von Industrieun-
fillen und des Ubereinkommens zum Schutz und zur Nutzung grenziiberschreitender Wasserldufe und in-
ternationaler Seen, die beide am 17. Marz 1992 in Helsinki (Finnland) beschlossen wurden, sowie ande-
rer regionaler Ubereinkiinfte;

in dem Bewusstsein, dass die Annahme dieses Ubereinkommens einen Beitrag zur weiteren Stir-
kung des Prozesses ,,Umwelt fiir Europa“ und zu den Ergebnissen der im Juni 1998 in Aarhus (Déne-
mark) stattfindenden vierten Ministerkonferenz geleistet haben wird -

sind wie folgt iibereingekommen:

Artikel 1
Ziel
Um zum Schutz des Rechts jeder madnnlichen/weiblichen Person gegenwértiger und kiinftiger Gene-
rationen auf ein Leben in einer seiner/ihrer Gesundheit und seinem/ihrem Wohlbefinden zutréiglichen
Umwelt beizutragen, gewéhrleistet jede Vertragspartei das Recht auf Zugang zu Informationen, auf Of-

fentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und auf Zugang zu Gerichten in Umweltangelegen-
heiten in Ubereinstimmung mit diesem Ubereinkommen.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Ubereinkommens

1. bedeutet ,,Yertragspartei“, soweit sich aus dem Wortlaut nichts anderes ergibt, eine Vertragspar-
tei dieses Ubereinkommens;

2. bedeutet ,,Behorde*
a) eine Stelle der 6ffentlichen Verwaltung auf nationaler, regionaler und anderer Ebene;

www.ris.bka.gv.at



BGBI. IIT - Ausgegeben am 10. Juni 2005 - Nr. 88 3von 19

b) natiirliche oder juristische Personen, die aufgrund innerstaatlichen Rechts Aufgaben der 6f-
fentlichen Verwaltung, einschlieBlich bestimmter Pflichten, Tatigkeiten oder Dienstleistungen
im Zusammenhang mit der Umwelt, wahrnehmen;

¢) sonstige natiirliche oder juristische Personen, die unter der Kontrolle einer unter Buchstabe a
oder Buchstabe b genannten Stelle oder einer dort genannten Person im Zusammenhang mit
der Umwelt offentliche Zustdndigkeiten haben, 6ffentliche Aufgaben wahrnehmen oder 6f-
fentliche Dienstleistungen erbringen;

d) die Einrichtungen aller in Artikel 17 néher bestimmten Organisationen der regionalen Wirt-
schaftsintegration, die Vertragsparteien dieses Ubereinkommens sind.

Diese Begriffsbestimmung umfasst keine Gremien oder Einrichtungen, die in gerichtlicher oder

gesetzgebender Eigenschaft handeln;

3. bedeutet ,,Informationen iiber die Umwelt* sdmtliche Informationen in schriftlicher, visueller,
akustischer, elektronischer oder sonstiger materieller Form iiber

a) den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und Atmosphdre, Wasser, Boden, Land,
Landschaft und natiirliche Lebensrdume, die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschlief3-
lich gentechnisch verdnderter Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Be-
standteilen;

b) Faktoren wie Stoffe, Energie, Larm und Strahlung sowie Tétigkeiten oder Mafinahmen, ein-
schlieBlich VerwaltungsmaBnahmen, Umweltvereinbarungen, Politiken, Gesetze, Plane und
Programme, die sich auf die unter Buchstabe a genannten Umweltbestandteile auswirken oder
wahrscheinlich auswirken, sowie Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Ana-
lysen und Annahmen, die bei umweltbezogenen Entscheidungsverfahren verwendet werden;

c¢) den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, Bedingungen fiir menschliches Le-
ben sowie Kulturstitten und Bauwerke in dem Malf3e, in dem sie vom Zustand der Umweltbe-
standteile oder - auf dem Weg iiber diese Bestandteile - von den unter Buchstabe b genannten
Faktoren, Tétigkeiten oder MaBBnahmen betroffen sind oder betroffen sein konnen;

4. bedeutet ,,Offentlichkeit eine oder mehrere natiirliche oder juristische Personen und, in Uber-
einstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis, deren
Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen;

5. bedeutet ,,betroffene Offentlichkeit* die von umweltbezogenen Entscheidungsverfahren betrof-
fene oder wahrscheinlich betroffene Offentlichkeit oder die Offentlichkeit mit einem Interesse
daran; im Sinne dieser Begriffsbestimmung haben Nichtregierungsorganisationen, die sich fiir
den Umweltschutz einsetzen und alle nach innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen
erfiillen, ein Interesse.

Artikel 3
Allgemeine Bestimmungen

1 Jede Vertragspartei ergreift die erforderlichen Gesetzgebungs-, Regelungs- und sonstigen
MaBnahmen, einschlieBlich Malnahmen zur Harmonisierung der Bestimmungen zur Umsetzung der in
diesem Ubereinkommen enthaltenen Bestimmungen iiber Informationen, Offentlichkeitsbeteiligung und
Zugang zu Gerichten, sowie geeignete Maflnahmen zum Vollzug, um einen klaren, transparenten und
einheitlichen Rahmen zur Durchfiihrung dieses Ubereinkommens herzustellen und aufrechtzuerhalten.

2) Jede Vertragspartei bemiiht sich, sicherzustellen, dass 6ffentlich Bedienstete und Behdrden
der Offentlichkeit Unterstiitzung und Orientierungshilfe fiir den Zugang zu Informationen, zur Erleichte-
rung der Offentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und fiir den Zugang zu Gerichten in Um-
weltangelegenheiten geben.

3) Jede Vertragspartei fordert die Umwelterziehung und das Umweltbewusstsein der Of-
fentlichkeit insbesondere in Bezug auf die Moglichkeiten, Zugang zu Informationen zu erhalten, sich an
Entscheidungsverfahren zu beteiligen und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten zu erhalten.

@) Jede Vertragspartei sorgt flir angemessene Anerkennung und Unterstiitzung von Vereini-
gungen, Organisationen oder Gruppen, die sich fiir den Umweltschutz einsetzen, und stellt sicher, dass
ihr innerstaatliches Rechtssystem mit dieser Verpflichtung vereinbar ist.

&) Dieses Ubereinkommen lisst das Recht einer Vertragspartei unberiihrt, Manahmen beizu-
behalten oder zu ergreifen, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen, eine umfangreichere Of-
fentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und einen weitergehenden Zugang zu Gerichten in
Umweltangelegenheiten ermdglichen, als dies aufgrund dieses Ubereinkommens erforderlich ist.
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(6) Dieses Ubereinkommen verlangt keine Verdringung geltender Rechte auf Zugang zu In-
formationen, auf Offentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und auf Zugang zu Gerichten in
Umweltangelegenheiten.

@) Jede Vertragspartei fordert die Anwendung der Grundsitze dieses Ubereinkommens bei in-
ternationalen umweltbezogenen Entscheidungsverfahren sowie im Rahmen internationaler Organisatio-
nen in Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit der Umwelt stehen.

®) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Personen, die ihre Rechte im Einklang mit diesem
Ubereinkommen ausiiben, hierfiir nicht in irgendeiner Weise bestraft, verfolgt oder belistigt werden. Die-
se Bestimmung beriihrt nicht die Befugnis innerstaatlicher Gerichte, in Gerichtsverfahren angemessene
Gerichtskosten zu erheben.

9 Im Rahmen der einschligigen Bestimmungen dieses Ubereinkommens hat die Offent-
lichkeit Zugang zu Informationen, die Moglichkeit, an Entscheidungsverfahren teilzunehmen, und Zu-
gang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten, ohne dabei wegen Staatsangehorigkeit, Volkszugehorig-
keit oder Wohnsitz benachteiligt zu werden; eine juristische Person darf nicht aufgrund ihres eingetrage-
nen Sitzes oder aufgrund des tatséchlichen Mittelpunkts ihrer Geschéftstitigkeit benachteiligt werden.

Artikel 4
Zugang zu Informationen iiber die Umwelt

(1 Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Behdrden nach Mafligabe der folgenden Absétze
dieses Artikels und im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Offentlichkeit Informationen
iiber die Umwelt auf Antrag zur Verfligung stellen; hierzu gehdren, wenn dies beantragt wird und nach
MaBgabe des Buchstaben b, auch Kopien der eigentlichen Unterlagen, die derartige Informationen ent-
halten oder die aus diesen Informationen bestehen; dies geschicht

a) ohne Nachweis eines Interesses;
b) in der erwiinschten Form, es sei denn,

i) es erscheint der Behorde angemessen, die Informationen in anderer Form zur Verfiigung zu
stellen, was zu begriinden ist, oder

ii) die Informationen stehen der Offentlichkeit bereits in anderer Form zur Verfiigung.

2) Die in Absatz 1 genannten Informationen iiber die Umwelt werden so bald wie moglich,
spatestens jedoch einen Monat nach Antragstellung zur Verfiigung gestellt, es sei denn, der Umfang und
die Komplexitét der Informationen rechtfertigen eine Fristverlangerung auf bis zu zwei Monate nach An-
tragstellung. Der Antragsteller wird liber jede Verldngerung sowie liber die Griinde hierfiir informiert.

3) Ein Antrag auf Informationen liber die Umwelt kann abgelehnt werden, wenn

a) die Behorde, an die der Antrag gerichtet ist, nicht {iber die beantragten Informationen iiber die
Umwelt verfiigt;

b) der Antrag offensichtlich missbrauchlich ist oder zu allgemein formuliert ist oder

c) der Antrag Material betrifft, das noch fertig gestellt werden muss, oder wenn er interne Mittei-
lungen von Behdrden betrifft, sofern eine derartige Ausnahme nach innerstaatlichem Recht
vorgesehen ist oder gingiger Praxis entspricht, wobei das offentliche Interesse an der Be-
kanntgabe dieser Informationen zu beriicksichtigen ist.

4 Ein Antrag auf Informationen iiber die Umwelt kann abgelehnt werden, wenn die Be-
kanntgabe negative Auswirkungen hitte auf

a) die Vertraulichkeit der Beratungen von Behdrden, sofern eine derartige Vertraulichkeit nach
innerstaatlichem Recht vorgesehen ist;

b) internationale Beziehungen, die Landesverteidigung oder die 6ffentliche Sicherheit;

¢) laufende Gerichtsverfahren, die Mdoglichkeit einer Person, ein faires Verfahren zu erhalten,
oder die Mdglichkeit einer Behorde, Untersuchungen strafrechtlicher oder disziplinarischer
Art durchzufiihren;

d) Geschifts- und Betriebsgeheimnisse, sofern diese rechtlich geschiitzt sind, um berechtigte
wirtschaftliche Interessen zu schiitzen. In diesem Rahmen sind Informationen iiber Emissio-
nen, die fiir den Schutz der Umwelt von Bedeutung sind, bekannt zu geben;

e) Rechte auf geistiges Eigentum,;

f) die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und/oder Akten in Bezug auf eine natiirliche
Person, sofern diese der Bekanntgabe dieser Informationen an die Offentlichkeit nicht zuge-
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stimmt hat und sofern eine derartige Vertraulichkeit nach innerstaatlichem Recht vorgesehen
ist;

g) die Interessen eines Dritten, der die beantragten Informationen zur Verfiigung gestellt hat, oh-
ne hierzu rechtlich verpflichtet zu sein oder verpflichtet werden zu kdnnen, sofern dieser Drit-
te der Ver6ffentlichung des Materials nicht zustimmt, oder

h) die Umwelt, auf die sich diese Informationen beziehen, wie zum Beispiel die Brutstitten sel-
tener Tierarten.

Die genannten Ablehnungsgriinde sind eng auszulegen, wobei das 6ffentliche Interesse an der Bekannt-
gabe sowie ein etwaiger Bezug der beantragten Informationen zu Emissionen in die Umwelt zu beriick-
sichtigen sind.

(5) Verfiigt eine Behorde nicht iiber die beantragten Informationen tiber die Umwelt, so infor-
miert sie den Antragsteller so bald wie moglich dariiber, bei welcher Behorde er ihres Erachtens die ge-
wiinschten Informationen beantragen kann, oder sie leitet den Antrag an diese Behdrde weiter und infor-
miert den Antragsteller hieriiber.

(6) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass fiir den Fall, dass Informationen, die aufgrund des
Absatzes 3 Buchstabe ¢ und des Absatzes 4 von der Bekanntgabe ausgenommen sind, ohne Beeintrachti-
gung der Vertraulichkeit der dieser Ausnahme unterliegenden Informationen ausgesondert werden kon-
nen, die Behorden den jeweils nicht von dieser Ausnahme betroffenen Teil der beantragten Informationen
iiber die Umwelt zur Verfiigung stellen.

@) Die Ablehnung eines Antrags bedarf der Schriftform, wenn der Antrag selbst schriftlich
gestellt wurde oder wenn der Antragsteller darum ersucht hat. In der Ablehnung werden die Griinde fiir
die Ablehnung des Antrags genannt sowie Informationen iiber den Zugang zu dem nach Artikel 9 vorge-
sehenen Uberpriifungsverfahren gegeben. Die Ablehnung erfolgt so bald wie moglich, spitestens nach
einem Monat, es sei denn, die Komplexitit der Informationen rechtfertigt eine Fristverldngerung auf bis
zu zwei Monate nach Antragstellung. Der Antragsteller wird iiber jede Verlingerung sowie iiber die
Griinde hierfiir informiert.

®) Jede Vertragspartei kann ihren Behdrden gestatten, fiir die Bereitstellung von Infor-
mationen eine Gebiihr zu erheben, die jedoch eine angemessene Hohe nicht iibersteigen darf. Behorden,
die beabsichtigen, eine derartige Gebiihr fiir die Bereitstellung von Informationen zu erheben, stellen den
Antragstellern eine Ubersicht iiber die Gebiihren, die erhoben werden kénnen, zur Verfiigung, aus der
hervorgeht, unter welchen Umstidnden sie erhoben oder erlassen werden kdnnen und wann die Bereitstel-
lung von Informationen von einer Vorauszahlung dieser Gebiihr abhéngig ist.

Artikel 5
Erhebung und Verbreitung von Informationen iiber die Umwelt

(1) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass

a) Behorden iiber Informationen iiber die Umwelt verfligen, die fiir ihre Aufgaben relevant sind,
und dass sie diese Informationen aktualisieren;

b) verbindliche Systeme geschaffen werden, damit Behorden in angemessenem Umfang Infor-
mationen iiber geplante und laufende Tétigkeiten, die sich erheblich auf die Umwelt auswir-
ken kénnen, erhalten;

c¢) im Fall einer unmittelbar bevorstehenden, durch menschliche Tétigkeiten oder natiirliche Ur-
sachen hervorgerufenen Gefahr fiir die menschliche Gesundheit oder die Umwelt den mogli-
cherweise betroffenen Mitgliedern der Offentlichkeit unverziiglich und ohne Aufschub alle
einer Behorde vorliegenden Informationen iibermittelt werden, welche die Offentlichkeit in
die Lage versetzen konnten, MaBBnahmen zur Vermeidung oder Begrenzung des durch die Ge-
fahr verursachten Schadens zu ergreifen.

2) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Behorden im Rahmen der innerstaatlichen Rechts-
vorschriften der Offentlichkeit Informationen iiber die Umwelt auf transparente Art und Weise zur Ver-
fiigung stellen und dass ein effektiver Zugang zu Informationen iiber die Umwelt besteht; dazu gehort
unter anderem, dass

a) sie die Offentlichkeit ausreichend iiber Art und Umfang der den zustindigen Behorden vorlie-
genden Informationen iiber die Umwelt, iiber die grundlegenden Bedingungen, unter denen
diese zur Verfligung gestellt und zuginglich gemacht werden, und iiber das fiir deren Erlan-
gung maligebliche Verfahren informiert;

b) sie praktische Vorkehrungen trifft und beibehélt wie zum Beispiel
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i) das Fiihren 6ffentlich zugénglicher Listen, Register oder Datensammlungen;

ii) die Verpflichtung offentlich Bediensteter, die Offentlichkeit in dem Bemiihen um Zugang
zu Informationen aufgrund dieses Ubereinkommens zu unterstiitzen, sowie

iii) die Benennung von Kontaktstellen und

¢) sie gebiihrenfreien Zugang zu den Informationen iiber die Umwelt gewéhrt, die in den unter
Buchstabe b Ziffer i genannten Listen, Registern oder Datensammlungen enthalten sind.

3) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Informationen tiber die Umwelt zunehmend in elekt-
ronischen Datenbanken, die der Offentlichkeit iiber die 6ffentlichen Telekommunikationsnetze leicht zu-
génglich sind, zur Verfligung stehen. Zu den in dieser Form zuginglichen Informationen sollte folgendes
gehoren:

a) die in Absatz 4 genannten Berichte iiber den Zustand der Umwelt;
b) Texte von Umweltgesetzen oder von Gesetzen mit Umweltbezug;

c) soweit angemessen Politiken, Pldne und Programme iiber die Umwelt oder mit Umweltbezug
sowie Umweltvereinbarungen und

d) sonstige Informationen in dem Umfang, in dem die Verfiigbarkeit dieser Informationen in die-
ser Form die Anwendung innerstaatlichen Rechts, das dieses Ubereinkommen umsetzt, er-
leichtern wiirde,

sofern diese Informationen bereits in elektronischer Form zur Verfligung stehen.

4 Jede Vertragspartei verdffentlicht und verbreitet in regelmdBigen Abstdnden von nicht
mehr als drei oder vier Jahren einen nationalen Bericht iiber den Zustand der Umwelt, der Angaben iiber
die Qualitit der Umwelt und iiber Umweltbelastungen enthilt.

(5) Jede Vertragspartei ergreift im Rahmen ihrer Rechtsvorschriften Ma3nahmen, um unter an-
derem folgendes zu verbreiten:
a) Gesetze und politische Dokumente, wie zum Beispiel Dokumente iiber Strategien, Politiken,
Programme und Aktionspldne mit Umweltbezug, sowie auf verschiedenen Ebenen der 6ffent-
lichen Verwaltung erstellte Berichte {iber Fortschritte bei ihrer Umsetzung;

b) volkerrechtliche Vertrige, Ubereinkiinfte und Vereinbarungen zu Umweltfragen und
c) soweit angemessen sonstige wichtige internationale Dokumente zu Umweltfragen.

(6) Jede Vertragspartei ermutigt die Betreiber, deren Tatigkeiten erhebliche Auswirkungen auf
die Umwelt haben, die Offentlichkeit regelmiBig iiber die Umweltauswirkungen ihrer Titigkeiten und
Produkte zu informieren, soweit angemessen im Rahmen freiwilliger Systeme wie des Umweltzeichens,
des Oko-Audits oder sonstiger MaBnahmen.

@) Jede Vertragspartei

a) verdffentlicht die Tatsachen und Tatsachenanalysen, die ihres Erachtens bei der Ausarbeitung
wichtiger umweltpolitischer Vorschlige relevant und wesentlich sind;

b) verdffentlicht verfiigbares erliuterndes Material iiber ihren Umgang mit der Offentlichkeit in
Angelegenheiten, die unter dieses Ubereinkommen fallen, oder macht dieses Material auf an-
dere Art und Weise zugénglich und

c) stellt in geeigneter Form Informationen iiber die Wahrnehmung 6ffentlicher Aufgaben oder
die Erbringung offentlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt durch alle
Ebenen der 6ffentlichen Verwaltung zur Verfiigung.

®) Jede Vertragspartei entwickelt Strukturen, um sicherzustellen, dass der Offentlichkeit aus-
reichende Produktinformationen zur Verfiigung gestellt werden, welche die Verbraucher in die Lage ver-
setzen, eine sachkundige, am Umweltschutz orientierte Auswahl zu treffen.

9 Jede Vertragspartei ergreift MaBnahmen, um schrittweise und gegebenenfalls unter Be-
riicksichtigung internationaler Entwicklungen ein zusammenhingendes, landesweites System von
Verzeichnissen oder Registern zur Erfassung der Umweltverschmutzung in Form einer strukturierten,
computergestiitzten und 6ffentlich zuginglichen Datenbank aufzubauen; diese Datenbank wird anhand
von standardisierten Berichten erstellt. Ein derartiges System kann Eintrdge, Freisetzungen und
Ubertragungen bestimmter Stoff- und Produktgruppen, einschlieBlich Wasser, Energie und
Ressourcenverbrauch, aus bestimmten Tétigkeitsbereichen in Umweltmedien sowie in Behandlungs- und
Entsorgungsstétten am Standort und auBlerhalb des Standorts umfassen.

(10) Dieser Artikel ldsst das Recht der Vertragsparteien unberiihrt, die Bekanntgabe bestimmter
Informationen iiber die Umwelt nach Artikel 4 Absitze 3 und 4 abzulehnen.
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Artikel 6
Offentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungen iiber bestimmte Titigkeiten

€)) Jede Vertragspartei

a) wendet diesen Artikel bei Entscheidungen dariiber an, ob die in Anhang I aufgefiihrten ge-
planten Tatigkeiten zugelassen werden;

b) wendet diesen Artikel in Ubereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht auch bei Ent-
scheidungen {iiber nicht in Anhang I aufgefiihrte geplante Tatigkeiten an, die eine erhebliche
Auswirkung auf die Umwelt haben konnen. Zu diesem Zweck bestimmen die Vertragspartei-
en, ob dieser Artikel Anwendung auf eine derartige geplante Tétigkeit findet;

¢) kann - auf der Grundlage einer Einzelfallbetrachtung, sofern eine solche nach innerstaatlichem
Recht vorgesehen ist - entscheiden, diesen Artikel nicht auf geplante Tétigkeiten anzuwenden,
die Zwecken der Landesverteidigung dienen, wenn diese Vertragspartei der Auffassung ist,
dass sich eine derartige Anwendung negativ auf diese Zwecke auswirken wiirde.

2) Die betroffene Offentlichkeit wird im Rahmen umweltbezogener Entscheidungsverfahren
je nach ZweckmaiBigkeit durch 6ffentliche Bekanntmachung oder Einzelnen gegeniiber in sachgerechter,
rechtzeitiger und effektiver Weise frithzeitig unter anderem tiber folgendes informiert:

a) die geplante Tatigkeit und den Antrag, {iber den eine Entscheidung gefillt wird;
b) die Art moglicher Entscheidungen oder den Entscheidungsentwurf;
¢) die fiir die Entscheidung zustdndige Behorde;

d) das vorgesehene Verfahren, einschlieBlich der folgenden Informationen, falls und sobald diese
zur Verfiigung gestellt werden konnen:

i) Beginn des Verfahrens;
ii) Méglichkeiten der Offentlichkeit, sich zu beteiligen;
iii) Zeit und Ort vorgesehener dffentlicher Anhdrungen;

iv) Angabe der Behorde, von der relevante Informationen zu erhalten sind, und des Ortes, an
dem die Offentlichkeit Einsicht in die relevanten Informationen nehmen kann;

v) Angabe der zustindigen Behorde oder der sonstigen amtlichen Stelle, bei der Stellung-
nahmen oder Fragen eingereicht werden kdnnen, sowie der dafiir vorgesehenen Fristen
und

vi) Angaben dariiber, welche fiir die geplante Tatigkeit relevanten Informationen tiber die
Umwelt verfiigbar sind;

e) die Tatsache, dass die Tatigkeit einem nationalen oder grenziiberschreitenden Verfahren zur
Umweltvertraglichkeitspriifung unterliegt.

3) Die Verfahren zur Offentlichkeitsbeteiligung sehen jeweils einen angemessenen zeitlichen
Rahmen fiir die verschiedenen Phasen vor, damit ausreichend Zeit zur Verfiigung steht, um die Offent-
lichkeit nach Absatz 2 zu informieren, und damit der Offentlichkeit ausreichend Zeit zur effektiven Vor-
bereitung und Beteiligung wihrend des umweltbezogenen Entscheidungsverfahrens gegeben wird.

4 Jede Vertragspartei sorgt fiir eine frithzeitige Offenjc_lichkeitsbeteiligung zu einem Zeit-
punkt, zu dem alle Optionen noch offen sind und eine effektive Offentlichkeitsbeteiligung stattfinden
kann.

(5)  Jede Vertragspartei sollte, soweit angemessen, kiinftige Antragsteller dazu ermutigen, die
betroffene Offentlichkeit zu ermitteln, Gesprache aufzunehmen und iiber den Zweck ihres Antrags zu in-
formieren, bevor der Antrag auf Genehmigung gestellt wird.

(6) Jede Vertragspartei verpflichtet die zustindigen Behorden, der betroffenen Offentlichkeit -
auf Antrag, sofern innerstaatliches Recht dies vorschreibt - gebiihrenfrei und sobald verfiigbar Zugang zu
allen Informationen zu deren Einsichtnahme zu gewéhren, die fiir die in diesem Artikel genannten Ent-
scheidungsverfahren relevant sind und zum Zeitpunkt des Verfahrens zur Offentlichkeitsbeteiligung zur
Verfligung stehen; das Recht der Vertragsparteien, die Bekanntgabe bestimmter Informationen nach Arti-
kel 4 Absétze 3 und 4 abzulehnen, bleibt hiervon unberiihrt. Zu den relevanten Informationen gehdren
zumindest und unbeschadet des Artikels 4

a) eine Beschreibung des Standorts sowie der physikalischen und technischen Merkmale der ge-
planten Tatigkeit, einschlieBlich einer Schitzung der erwarteten Riickstdnde und Emissionen;

b) eine Beschreibung der erheblichen Auswirkungen der geplanten Tatigkeit auf die Umwelt;

¢) eine Beschreibung der zur Vermeidung und/oder Verringerung der Auswirkungen, einschlief3-
lich der Emissionen, vorgesehenen Maflnahmen;
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d) eine nichttechnische Zusammenfassung der genannten Informationen;

e) ein Uberblick iiber die wichtigsten vom Antragsteller gepriiften Alternativen und

f) in Ubereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften die wichtigsten Berichte und
Empfehlungen, die an die Behorde zu dem Zeitpunkt gerichtet wurden, zu dem die betroffene
Offentlichkeit nach Absatz 2 informiert wird.

@) In Verfahren zur Offentlichkeitsbeteiligung hat die Offentlichkeit die Moglichkeit, alle von
ihr fiir die geplante Tatigkeit als relevant erachteten Stellungnahmen, Informationen, Analysen oder Mei-
nungen in Schriftform vorzulegen oder gegebenenfalls wéhrend einer 6ffentlichen Anhdrung oder Unter-
suchung mit dem Antragsteller vorzutragen.

®) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass das Ergebnis der Offentlichkeitsbeteiligung bei der
Entscheidung angemessen beriicksichtigt wird.

9 Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Offentlichkeit, sobald die Behdorde die Ent-
scheidung gefillt hat, unverziiglich und im Einklang mit den hierfiir passenden Verfahren iiber die Ent-
scheidung informiert wird. Jede Vertragspartei macht der Offentlichkeit den Wortlaut der Entscheidung
sowie die Griinde und Erwégungen zugénglich, auf die sich diese Entscheidung stiitzt.

(10) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass bei einer durch eine Behdrde vorgenommenen Uber-
priifung oder Aktualisierung der Betriebsbedingungen fiir eine in Absatz 1 genannte Tétigkeit die Absét-
ze 2 bis 9 sinngemal und soweit dies angemessen ist Anwendung finden.

an Jede Vertragspartei wendet nach ihrem innerstaatlichen Recht im machbaren und an-
gemessenen Umfang Bestimmungen dieses Artikels bei Entscheidungen dariiber an, ob eine absichtliche
Freisetzung gentechnisch verdnderter Organismen in die Umwelt genehmigt wird.

Artikel 7
Offentlichkeitsbeteiligung bei umweltbezogenen Plinen, Programmen und Politiken

Jede Vertragspartei trifft angemessene praktische und/oder sonstige Vorkehrungen dafiir, dass die
Offentlichkeit, nachdem ihr zuvor die erforderlichen Informationen zur Verfiigung gestellt worden sind,
in einem transparenten und fairen Rahmen wihrend der Vorbereitung umweltbezogener Plane und Pro-
gramme beteiligt wird. In diesem Rahmen findet Artikel 6 Absitze 3, 4 und 8 Anwendung. Die zustindi-
ge Behorde ermittelt die Offentlichkeit, die sich beteiligen kann, wobei die Ziele dieses Ubereinkommens
zu beriicksichtigen sind. Jede Vertragspartei bemiiht sich im angemessenen Umfang darum, Mdoglichkei-
ten fiir eine Beteiligung der Offentlichkeit an der Vorbereitung umweltbezogener Politiken zu schaffen.

Artikel 8

Offentlichkeitsbeteiligung wihrend der Vorbereitung exekutiver Vorschriften und/oder
allgemein anwendbarer rechtsverbindlicher normativer Instrumente

Jede Vertragspartei bemiiht sich, zu einem passenden Zeitpunkt und solange Optionen noch offen
sind eine effektive Offentlichkeitsbeteiligung wihrend der durch Behérden erfolgenden Vorbereitung
exekutiver Vorschriften und sonstiger allgemein anwendbarer rechtsverbindlicher Bestimmungen, die ei-
ne erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben kénnen, zu férdern. Zu diesem Zweck sollten folgende
MaBnahmen ergriffen werden:

a) Fiir eine effektive Beteiligung ausreichende zeitliche Rahmen sollten festgelegt werden;

b) Vorschriftenentwiirfe sollten verdffentlicht oder anderweitig 6ffentlich zugénglich gemacht
werden, und

¢) die Offentlichkeit sollte unmittelbar oder iiber sie vertretende und beratende Stellen die Mog-
lichkeit zur Stellungnahme erhalten.

Das Ergebnis der Offentlichkeitsbeteiligung wird so weit wie mdglich beriicksichtigt.

Artikel 9
Zugang zu Gerichten
€)) Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, dass
jede Person, die der Ansicht ist, dass ihr nach Artikel 4 gestellter Antrag auf Informationen nicht beach-

tet, falschlicherweise ganz oder teilweise abgelehnt, unzuléinglich beantwortet oder auf andere Weise
nicht in Ubereinstimmung mit dem genannten Artikel bearbeitet worden ist, Zugang zu einem Uberprii-
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fungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen unabhén-
gigen und unparteiischen Stelle hat.

Fiir den Fall, dass eine Vertragspartei eine derartige Uberpriifung durch ein Gericht vorsieht, stellt
sie sicher, dass die betreffende Person auch Zugang zu einem schnellen, gesetzlich festgelegten sowie
gebiihrenfreien oder nicht kostenaufwendigen Uberpriifungsverfahren durch eine Behorde oder Zugang
zu einer Uberpriifung durch eine unabhiingige und unparteiische Stelle, die kein Gericht ist, hat.

Nach Absatz 1 getroffene endgiiltige Entscheidungen sind fiir die Behorde, die iiber die In-
formationen verfiigt, verbindlich. Griinde werden in Schriftform dargelegt, zumindest dann, wenn der
Zugang zu Informationen nach diesem Absatz abgelehnt wird.

2) Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, dass
Mitglieder der betroffenen Offentlichkeit,

(a) die ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ

(b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsverfahrensrecht einer Ver-
tragspartei dies als Voraussetzung erfordert,

Zugang zu einem Uberpriifungsverfahren vor einem Gericht und/oder einer anderen auf gesetzlicher
Grundlage geschaffenen unabhingigen und unparteiischen Stelle haben, um die materiell-rechtliche und
verfahrensrechtliche RechtmiBigkeit von Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen anzufechten,
fiir die Artikel 6 und - sofern dies nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht vorgesehen ist und unbe-
schadet des Absatzes 3 - sonstige einschligige Bestimmungen dieses Ubereinkommens gelten.

Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmt sich nach den Er-
fordernissen innerstaatlichen Rechts und im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Offentlichkeit im
Rahmen dieses Ubereinkommens einen weiten Zugang zu Gerichten zu gewihren. Zu diesem Zweck gilt
das Interesse jeder Nichtregierungsorganisation, welche die in Artikel 2 Nummer 5 genannten Vorausset-
zungen erfiillt, als ausreichend im Sinne des Buchstaben a. Derartige Organisationen gelten auch als Tré-
ger von Rechten, die im Sinne des Buchstaben b verletzt werden kdnnen.

Absatz 2 schlieBt die Méglichkeit eines vorangehenden Uberpriifungsverfahrens vor einer Verwal-
tungsbehorde nicht aus und lisst das Erfordernis der Ausschdpfung verwaltungsbehdrdlicher Uberprii-
fungsverfahren vor der Einleitung gerichtlicher Uberpriifungsverfahren unberiihrt, sofern ein derartiges
Erfordernis nach innerstaatlichem Recht besteht.

3) Zusitzlich und unbeschadet der in den Absitzen 1 und 2 genannten Uberpriifungsverfahren
stellt jede Vertragspartei sicher, dass Mitglieder der Offentlichkeit, sofern sie etwaige in ihrem innerstaat-
lichen Recht festgelegte Kriterien erfiillen, Zugang zu verwaltungsbehordlichen oder gerichtlichen Ver-
fahren haben, um die von Privatpersonen und Behorden vorgenommenen Handlungen und begangenen
Unterlassungen anzufechten, die gegen umweltbezogene Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts
verstoflen.

@) Zusétzlich und unbeschadet des Absatzes 1 stellen die in den Absétzen 1, 2 und 3 ge-
nannten Verfahren angemessenen und effektiven Rechtsschutz und, soweit angemessen, auch vorlaufigen
Rechtsschutz sicher; diese Verfahren sind fair, gerecht, ziigig und nicht iiberméBig teuer. Entscheidungen
nach diesem Artikel werden in Schriftform getroffen oder festgehalten. Gerichtsentscheidungen und
moglichst auch Entscheidungen anderer Stellen sind 6ffentlich zugénglich.

(5) Um die Effektivitit dieses Artikels zu fordern, stellt jede Vertragspartei sicher, dass der Of-
fentlichkeit Informationen iiber den Zugang zu verwaltungsbehordlichen und gerichtlichen Uberprii-
fungsverfahren zur Verfiigung gestellt werden; ferner priift jede Vertragspartei die Schaffung angemes-
sener Unterstiitzungsmechanismen, um Hindernisse finanzieller und anderer Art fiir den Zugang zu Ge-
richten zu beseitigen oder zu verringern.

Artikel 10
Tagung der Vertragsparteien

€] Die erste Tagung der Vertragsparteien wird spatestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses
Ubereinkommens einberufen. Danach finden ordentliche Tagungen der Vertragsparteien mindestens alle
zwel Jahre statt, es sei denn, die Vertragsparteien haben etwas anderes beschlossen oder eine Vertrags-
partei ersucht schriftlich um einen fritheren Termin; allerdings muss dieses Ersuchen innerhalb von sechs
Monaten, nachdem es vom Exekutivsekretdr der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Eu-
ropa allen Vertragsparteien mitgeteilt wurde, von mindestens einem Drittel der Vertragsparteien unter-
stiitzt werden.
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2) Auf ihren Tagungen iiberpriifen die Vertragsparteien auf der Grundlage regelmifBiger Be-
richterstattung durch die Vertragsparteien stéindig die Durchfiihrung dieses Ubereinkommens; vor diesem
Hintergrund

a) iiberpriifen sie die Politiken sowie rechtliche und methodische Konzepte fiir den Zugang zu
Informationen, fiir die Offentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und fiir den Zu-
gang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten im Hinblick auf ihre weitere Verbesserung;

b) tauschen sie Informationen iiber ihre Erfahrungen aus dem Abschluss und der Durchfiihrung
zweiseitiger und mehrseitiger Ubereinkiinfte oder sonstiger Vereinbarungen aus, die fiir die
Zwecke dieses Ubereinkommens von Belang sind und deren Vertragsparteien eine oder meh-
rere von ihnen sind;

c) erbitten sie gegebenenfalls die Dienste der zustdndigen ECE-Gremien sowie sonstiger zustdn-
diger internationaler Gremien und Fachausschiisse fiir alle Fragen im Zusammenhang mit der
Erfillung der Zwecke dieses Ubereinkommens;

d) setzen sie, wenn sie dies fiir notwendig erachten, Nebengremien ein;

e) erarbeiten sie gegebenenfalls Protokolle zu diesem Ubereinkommen;

f) priifen sie nach Artikel 14 Vorschlige zur Anderung dieses Ubereinkommens und nehmen sie
an;

g) priifen und treffen sie zusitzliche MaBnahmen, die sich zur Erfiillung des Zwecks dieses U-
bereinkommens als notwendig erweisen konnten;

h) beraten sie auf ihrer ersten Tagung eine Geschéftsordnung fiir ihre Tagungen und fiir die Ta-
gungen von Nebengremien und beschlielen sie durch Konsens;

i) iiberpriifen sie auf ihrer ersten Tagung ihre Erfahrungen bei der Durchfithrung des Artikels 5
Absatz 9 und priifen, welche Maflnahmen notwendig sind, um das in dem genannten Absatz
erwihnte System unter Beriicksichtigung internationaler Vorgénge und Entwicklungen wei-
terzuentwickeln; dazu gehort die Ausarbeitung eines angemessenen Instruments betreffend
Register oder Verzeichnisse zur Erfassung der Umweltverschmutzung, das diesem Uberein-
kommen als Anhang beigefiigt werden konnte.

3) Die Tagung der Vertragsparteien kann, soweit notwendig, die Schaffung finanzieller Rege-
lungen auf der Grundlage einer Konsensentscheidung priifen.

@) Die Vereinten Nationen, deren Sonderorganisationen, die Internationale Atomenergie-
Organisation und alle nach Artikel 17 zur Unterzeichnung dieses Ubereinkommens berechtigten Staaten
oder Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, die nicht Vertragsparteien dieses Uberein-
kommens sind, sowie alle zwischenstaatlichen Organisationen, die in den Bereichen, auf die sich dieses
Ubereinkommen bezieht, qualifiziert sind, haben die Berechtigung, als Beobachter an den Tagungen der
Vertragsparteien teilzunehmen.

&) Jede Nichtregierungsorganisation , die in den Bereichen, auf die sich dieses Uberein-
kommen bezieht, qualifiziert ist und die den Exekutivsekretir der Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen flir Europa iiber ihren Wunsch informiert hat, bei einer Tagung der Vertragsparteien vertreten
zu sein, hat die Berechtigung, als Beobachter teilzunehmen, wenn nicht mindestens ein Drittel der auf der
Tagung anwesenden Vertragsparteien dagegen Einwinde erhebt.

(6) Fir die Zwecke der Absétze 4 und 5 sieht die in Absatz 2 Buchstabe h genannte Ge-
schiftsordnung praktische Vorkehrungen fiir das Zulassungsverfahren sowie andere einschldgige Be-
stimmungen vor.

Artikel 11
Stimmrecht
(1 Jede Vertragspartei dieses Ubereinkommens hat eine Stimme, sofern nicht in Absatz 2 et-
was anderes bestimmt ist.
2) Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration iiben in Angelegenheiten ihrer Zu-

stindigkeit ihr Stimmrecht mit der Anzahl von Stimmen aus, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten ent-
spricht, welche Vertragsparteien dieses Ubereinkommens sind. Diese Organisationen {iben ihr Stimm-
recht nicht aus, wenn ihre Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht ausiiben, und umgekehrt.

www.ris.bka.gv.at



1 BGBI. IIT - Ausgegeben am 10. Juni 2005 - Nr. 88 11 von 19

Artikel 12
Sekretariat
Der Exekutivsekretdr der Wirtschaftskommission fiir Europa erfiillt folgende Sekretariatsaufgaben:

a) Er beruft die Tagungen der Vertragsparteien ein und bereitet sie vor;

b) er iibermittelt den Vertragsparteien Berichte und sonstige Informationen, die er aufgrund die-
ses Ubereinkommens erhalten hat und

¢) er nimmt sonstige ihm von den Vertragsparteien zugewiesene Aufgaben wahr.

Artikel 13
Anhinge

Die Anhiinge dieses Ubereinkommens sind Bestandteil des Ubereinkommens.

Artikel 14
Anderungen des Ubereinkommens
€] Jede Vertragspartei kann Anderungen dieses Ubereinkommens vorschlagen.
2) Der Wortlaut einer vorgeschlagenen Anderung dieses Ubereinkommens wird dem Exeku-

tivsekretdr der Wirtschaftskommission fiir Europa schriftlich vorgelegt; dieser tibermittelt ihn allen Ver-
tragsparteien spatestens neunzig Tage vor der Tagung der Vertragsparteien, auf der er zur Beschlussfas-
sung vorgeschlagen wird.

3) Die Vertragsparteien unternehmen alle Bemiihungen, um iiber alle vorgeschlagenen Ande-
rungen dieses Ubereinkommens eine Einigung durch Konsens zu erzielen. Sind alle Bemiihungen, einen
Konsens zu erreichen, ausgeschdpft und wurde hierbei keine Einigung erzielt, so wird die Anderung not-
falls mit Dreiviertelmehrheit der auf der Tagung anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien be-
schlossen.

@) Nach Absatz 3 beschlossene Anderungen dieses Ubereinkommens iibermittelt der Verwah-
rer allen Vertragsparteien zur Ratifikation, Genehmigung oder Annahme. Anderungen dieses Uberein-
kommens, bei denen es sich nicht um Anderungen eines Anhangs handelt, treten fiir die Vertragsparteien,
die sie ratifiziert, genehmigt oder angenommen haben, am neunzigsten Tag nach dem Eingang der Noti-
fikation ihrer Ratifikation, Genehmigung oder Annahme durch mindestens drei Viertel dieser
Vertragsparteien beim Verwahrer in Kraft. Danach treten sie fiir jede andere Vertragspartei am
neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem diese Vertragspartei ihre Urkunde {iber die
Ratifikation, Genehmigung oder Annahme der Anderungen hinterlegt hat.

6) Jede Vertragspartei, die eine Anderung eines Anhangs zu diesem Ubereinkommen nicht
genehmigen kann, notifiziert dies dem Verwahrer schriftlich innerhalb von zwdlf Monaten nach dem Tag
der Ubermittlung des Anderungsbeschlusses. Der Verwahrer notifiziert allen Vertragsparteien unverziig-
lich den Eingang jeder derartigen Notifikation. Eine Vertragspartei kann jederzeit ihre frithere Notifikati-
on durch eine Annahme ersetzen; fiir diese Vertragspartei treten die Anderungen dieses Anhangs mit
Hinterlegung einer Annahmeurkunde beim Verwahrer in Kraft.

(6) Eine Anderung eines Anhangs tritt zwdlf Monate nach ihrer in Absatz 4 vorgesehenen U-
bermittlung durch den Verwahrer fiir die Vertragsparteien in Kraft, die dem Verwahrer keine Notifikation
nach Absatz 5 vorgelegt haben, sofern nicht mehr als ein Drittel der Vertragsparteien eine derartige Noti-
fikation vorgelegt hat.

@) Im Sinne dieses Artikels bedeutet ,,anwesende und abstimmende Vertragsparteien die Ver-
tragsparteien, die anwesend sind und eine Ja- oder Neinstimme abgeben.

Artikel 15
Uberpriifung der Einhaltung der Bestimmungen des Ubereinkommens

Die Tagung der Vertragsparteien trifft durch Konsensentscheidung Regelungen iiber eine freiwillige,
nichtstreitig angelegte, auBergerichtliche und auf Konsultationen beruhende Uberpriifung der Einhaltung
der Bestimmungen dieses Ubereinkommens. Diese Regelungen lassen eine angemessene Einbeziehung
der Offentlichkeit zu und kénnen die Méglichkeit beinhalten, Stellungnahmen von Mitgliedern der Of-
fentlichkeit zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit diesem Ubereinkommen zu priifen.
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Artikel 16
Beilegung von Streitigkeiten

€)) Entsteht eine Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Vertragsparteien iiber die Ausle-
gung oder Anwendung dieses Ubereinkommens, so bemiihen sich diese, durch Verhandlung oder andere
fiir die Streitparteien annehmbare Mittel der Streitbeilegung eine Losung herbeizufiihren.

2) Bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme oder der Genehmigung dieses U-
bereinkommens oder beim Beitritt zu ihm oder jederzeit danach kann eine Vertragspartei dem Verwahrer
schriftlich erkldren, dass sie fiir eine nicht nach Absatz 1 beigelegte Streitigkeit eines der folgenden Mit-
tel der Streitbeilegung oder beide gegeniiber jeder anderen Vertragspartei, welche dieselbe Verpflichtung
iibernimmt, als obligatorisch anerkennt:

a) die Vorlage der Streitigkeit beim Internationalen Gerichtshof;

b) ein Schiedsverfahren nach dem in Anhang II festgelegten Verfahren.

3) Haben die Streitparteien beide in Absatz 2 genannten Mittel der Streitbeilegung anerkannt,
so darf die Streitigkeit nur dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt werden, sofern die Parteien nichts
anderes vereinbaren.

Artikel 17
Unterzeichnung

Dieses Ubereinkommen liegt am 25. Juni 1998 in Aarhus (Dénemark) und danach bis zum 21. De-
zember 1998 am Sitz der Vereinten Nationen in New York fiir die Mitgliedstaaten der Wirtschaftskom-
mission fiir Europa, fiir Staaten, die nach den Nummern 8 und 11 der EntschlieBung 36 (IV) des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 28. Mirz 1947 bei der Wirtschaftskommission fiir Europa beratenden Status
haben, und fiir Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, die aus souverdnen Staaten, welche
Mitglieder der Wirtschaftskommission fiir Europa sind, gebildet werden und denen ihre Mitgliedstaaten
die Zustindigkeit fiir die von dem Ubereinkommen erfassten Angelegenheiten, einschlieBlich der Zustéin-
digkeit, liber diese Angelegenheiten Vertrage zu schlieen, tibertragen haben, zur Unterzeichnung auf.

Artikel 18
Verwahrer

Der Generalsekretiir der Vereinten Nationen nimmt die Aufgaben des Verwahrers dieses Uberein-
kommens wabhr.

Artikel 19
Ratifikation, Annahme, Genehmigung und Beitritt

)] Dieses Ubereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die
Unterzeichnerstaaten und die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration.

2) Dieses Ubereinkommen steht vom 22. Dezember 1998 an fiir die in Artikel 17 genannten
Staaten und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration zum Beitritt offen.

) Jeder nicht in Absatz 2 genannte Staat, der Mitglied der Vereinten Nationen ist, kann dem
Ubereinkommen mit Genehmigung der Tagung der Vertragsparteien beitreten.

4 Jede in Artikel 17 genannte Organisation, die Vertragspartei dieses Ubereinkommens wird,
ohne dass einer ihrer Mitgliedstaaten Vertragspartei ist, ist durch alle Verpflichtungen aus dem Uberein-
kommen gebunden. Ist ein Mitgliedstaat oder sind mehrere Mitgliedstaaten einer solchen Organisation
Vertragspartei des Ubereinkommens, so entscheiden die Organisation und ihre Mitgliedstaaten iiber ihre
jeweiligen Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus dem Ubereinkom-
men. In diesen Féllen sind die Organisation und die Mitgliedstaaten nicht berechtigt, die Rechte aus dem
Ubereinkommen gleichzeitig auszuiiben.

5) In ihren Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden erkldren die in
Artikel 17 genannten Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration den Umfang ihrer Zustidndig-
keiten in Bezug auf die durch dieses Ubereinkommen erfassten Angelegenheiten. Diese Organisationen
teilen dem Verwahrer auch jede wesentliche Anderung des Umfangs ihrer Zustindigkeiten mit.
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Artikel 20
Inkrafttreten
€)) Dieses Ubereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach dem Tag der Hinterlegung der sech-

zehnten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

2) Fir die Zwecke des Absatzes 1 zdhlt eine von einer Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zusétzliche Urkunde zu den von den Mitgliedstaaten der
Organisation hinterlegten Urkunden.

3) Fiir alle in Artikel 17 bezeichneten Staaten oder Organisationen, die nach Hinterlegung der
sechzehnten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde dieses Ubereinkommen ra-
tifizieren, annehmen oder genehmigen oder ihm beitreten, tritt das Ubereinkommen am neunzigsten Tag
nach dem Tag der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
durch den Staat oder die Organisation in Kraft.

Artikel 21
Riicktritt

Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von drei Jahren nach dem Tag, an dem dieses Uber-
einkommen fiir sie in Kraft getreten ist, durch eine an den Verwahrer gerichtete schriftliche Notifikation
von dem Ubereinkommen zuriicktreten. Der Riicktritt wird am neunzigsten Tag nach dem Tag des Ein-
gangs der Notifikation beim Verwahrer wirksam.

Artikel 22
Verbindliche Wortlaute

Die Urschrift dieses Ubereinkommens, dessen englischer, franzosischer und russischer Wortlaut
gleichermaflen verbindlich ist, wird beim Generalsekretir der Vereinten Nationen hinterlegt.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehdrig befugten Unterzeichneten dieses Ubereinkommen unter-
schrieben.

Geschehen zu Aarhus (Dédnemark) am 25. Juni 1998.
Anhénge
Anhang I

Liste der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten Tétigkeiten
€)) Energiebereich
e Mineral6l- und Gasraffinerien;
e Vergasungs- und Verfliissigungsanlagen;

e Wirmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen mit einer Feuerungswirmeleistung
von mindestens 50 Megawatt (MW);

e Kokereien;

o Kernkraftwerke und andere Kernreaktoren einschlielich der Demontage oder Stilllegung
solcher Kraftwerke oder Reaktorenl (mit Ausnahme von Forschungseinrichtungen zur
Erzeugung und Bearbeitung von spaltbaren und brutstoffhaltigen Stoffen, deren Hochst-
leistung 1 kW thermische Dauerleistung nicht libersteigt);

¢ Anlagen zur Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe;
e Anlagen
e mit dem Zweck der Erzeugung oder Anreicherung von Kernbrennstoffen;

e mit dem Zweck der Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe oder hochradioaktiver
Abfille;

¢ mit dem Zweck der endgiiltigen Beseitigung bestrahlter Kernbrennstoffe;

! Kernkraftwerke und andere Kernreaktoren gelten nicht mehr als solche, wenn der gesamte Kern-

brennstoff und andere radioaktiv kontaminierte Komponenten auf Dauer vom Standort der Anlage ent-
fernt wurden.
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¢ mit dem ausschlieBlichen Zweck der endgiiltigen Beseitigung radioaktiver Abfalle;

e mit dem ausschlielichen Zweck der (fiir mehr als 10 Jahre geplanten) Lagerung be-
strahlter Kernbrennstoffe oder radioaktiver Abfille an einem anderen Ort als dem
Produktionsort.

2) Herstellung und Verarbeitung von Metallen
e Rost- oder Sinteranlagen fiir Metallerz einschlieBlich sulfidischer Erze;

¢ Anlagen fiir die Herstellung von Roheisen oder Stahl (Primér- oder Sekundérschmelzung)
einschlieBlich StranggieBen mit einer Kapazitdt von mehr als 2,5 t pro Stunde;

e Anlagen zur Verarbeitung von Eisenmetallen durch
i)  Warmwalzen mit einer Leistung von mehr als 20 t Rohstahl pro Stunde;

ii)  Schmieden mit Himmern, deren Schlagenergie 50 Kilojoule pro Hammer {iber-
schreitet, bei einer Wéarmeleistung von iiber 20 MW;

iii)  Aufbringen von schmelzfliissigen metallischen Schutzschichten mit einer Verarbei-
tungskapazitdt von mehr als 2 t Rohstahl pro Stunde;

¢ EisenmetallgieBereien mit einer Produktionskapazitit von iiber 20 t pro Tag;
e Anlagen

i)  zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, Konzentraten oder sekundé-
ren Rohstoffen durch metallurgische, chemische oder elektrolytische Verfahren;

il) zum Schmelzen, einschlieflich Legieren, von Nichteisenmetallen, darunter auch
Wiedergewinnungsprodukte (Raffination, GieBen usw.) mit einer Schmelzkapazitit von
mehr als 4 t pro Tag bei Blei und Kadmium oder 20 t pro Tag bei allen anderen Metallen;

¢ Anlagen zur Oberflichenbehandlung von Metallen und Kunststoffen durch ein elektroly-
tisches oder chemisches Verfahren, wenn das Volumen der Wirkbéder 30 m3 iibersteigt.
3) Mineralverarbeitende Industrie

e Anlagen zur Herstellung von Zementklinkern in Drehrohréfen mit einer Pro-
duktionskapazitit von iiber 500 t pro Tag oder von Kalk in Drehrohréfen mit einer Pro-
duktionskapazitiit von iiber 50 t pro Tag oder in anderen Ofen mit einer Produktionskapa-
zitdt von {iber 50 t pro Tag;

e Anlagen zur Gewinnung von Asbest und zur Herstellung von Erzeugnissen aus Asbest;

e Anlagen zur Herstellung von Glas einschlielich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern
mit einer Schmelzkapazitit von iiber 20 t pro Tag;

e Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschlielich Anlagen zur Herstellung von
Mineralfasern mit einer Schmelzkapazitit von iiber 20 t pro Tag;

¢ Anlagen zur Herstellung von keramischen Erzeugnissen durch Brennen, und zwar insbe-
sondere von Dachziegeln, Ziegelsteinen, feuerfesten Steinen, Fliesen, Steinzeug oder Por-
zellan mit einer Produktionskapazitit von iiber 75 t pro Tag und/oder einer Ofenkapazitit
von iiber 4 m3 und einer Besatzdichte pro Ofen von iiber 300 kg/m3.

4) Chemische Industrie

Herstellung im Sinne der Kategorien von Tétigkeiten unter Nummer 4 bedeutet die Herstellung der
unter den Buchstaben a bis g genannten Stoffe oder Stoffgruppen durch chemische Umwandlung im in-
dustriellen Umfang:

a) Chemieanlagen zur Herstellung von organischen Grundchemikalien wie

i) einfachen Kohlenwasserstoffen (linearen oder ringformigen, gesittigten oder ungeséttig-
ten, aliphatischen oder aromatischen);

ii) sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkoholen, Aldehyden, Ketonen, Carbonséu-
ren, Estern, Acetaten, Ethern, Peroxiden, Epoxiden;

iii) schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen;

iv) stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Aminen, Amiden, Nitroso-, Nitro- oder Nit-
ratverbindungen, Nitrilen, Cyanaten, Isocyanaten;

v) phosphorhaltigen Kohlenwasserstoffen;
vi) halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen;

vii) metallorganischen Verbindungen;

viii) Basiskunststoffen (Polymeren, Chemiefasern, Fasern auf Zellstoffbasis);
ix) synthetischen Kautschuken;
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x) Farbstoffen und Pigmenten;
xi) Tensiden;
b) Chemieanlagen zur Herstellung von anorganischen Grundchemikalien wie

i) Gasen wie Ammoniak, Chlor oder Chlorwasserstoff, Fluor oder Fluorwasserstoff, Koh-
lenstoffoxiden, Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff, Schwefeldioxid,
Phosgen;

ii) Sduren wie Chromsdure, Flusssidure, Phosphorsédure, Salpetersiure, Salzsdure, Schwefel-
sdure, Oleum, schwefeligen Sduren;

iii) Basen wie Ammoniumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid;

iv) Salzen wie Ammoniumchlorid, Kaliumchlorat, Kaliumkarbonat, Natriumkarbonat, Perbo-
rat, Silbernitrat;
v) Nichtmetallen, Metalloxiden oder sonstigen anorganischen Verbindungen wie Kalzium-
karbid, Silicium, Siliciumkarbid,
c) Chemieanlagen zur Herstellung von phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Diingemitteln
(Einnéhrstoff- oder Mehrnahrstoffdiingern);

d) Chemieanlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen fiir Pflanzenschutzmittel und von Biozi-
den;

e) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln unter Verwendung eines chemischen oder
biologischen Verfahrens;

f) Chemieanlagen zur Herstellung von Explosivstoffen;
g) Chemieanlagen, in denen chemische oder biologische Verfahren zur Herstellung von Zusatz-
stoffen in EiweiBfuttermitteln, Fermenten und anderen EiweiBstoffen angewandt werden.
(5) Abfallbehandlung

e Anlagen zur Verbrennung, Verwertung, chemischen Behandlung oder Deponierung ge-
fahrlicher Abfille;

e Miillverbrennungsanlagen fiir Siedlungsmiill mit einer Kapazitdt von iiber 3 t pro Stunde;
e Anlagen zur Beseitigung ungeféhrlicher Abfélle mit einer Kapazitdt von iiber 50t pro
Tag;
e Deponien mit einer Aufnahmekapazitét von iiber 10 t pro Tag oder einer Gesamtkapazitt
von iiber 25.000 t, mit Ausnahme der Deponien fiir Inertabfille.
(6) Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Leistung von mehr als 150.000 Einwohnerwerten.

@) Industrieanlagen zur Herstellung von
a) Zellstoff aus Holz oder anderen Faserstoffen;
b) Papier und Pappe, deren Produktionskapazitit 20 t pro Tag libersteigt.
®)
a) Bau von Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken und Flughédfen2 mit einer Start- und Landebahn-
grundliange von 2.100 m und mehr;
b) Bau von Autobahnen und SchnellstraBen3;

c¢) Bau von neuen vier- oder mehrspurigen Straen oder Verlegung und/oder Ausbau von beste-
henden ein- oder zweispurigen Stralen zu vier- oder mehrspurigen Stralen, wenn diese neue
Strae oder dieser verlegte und/oder ausgebaute Stralenabschnitt eine durchgehende Linge
von 10 km oder mehr aufweisen wiirde.

©)
a) Wasserstralen und Héfen fiir die Binnenschifffahrt, die fiir Schiffe mit mehr als 1.350 t
zugénglich sind;

2 "Flughiifen" im Sinne dieses Ubereinkommens sind Flughéfen nach der Begriffsbestimmung des

Abkommens von Chicago von 1944 zur Errichtung der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation
- Abkommen iiber die Internationale Zivilluftfahrt - (Anhang 14).

3 "SchnellstraBen" im Sinne dieses Ubereinkommens sind SchnellstraBen nach der Begriffsbestim-
mung des Europiischen Ubereinkommens vom 15. November 1975 iiber die HauptstraBen des internatio-
nalen Verkehrs (AGR).
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b) Seehandelshifen, mit Binnen- und AuBenhédfen verbundene Landungsstege (mit Ausnahme
von Landungsstegen fiir Féhrschiffe) zum Laden und Loschen, die Schiffe mit mehr als 1.350
t aufnehmen koénnen.

(10) Grundwasserentnahme- oder kiinstliche Grundwasserauffiillungssysteme mit einem jéhrli-
chen Entnahme- oder Auffiillungsvolumen von mindestens 10 Mio. m?.
an

a) Bauvorhaben zur Umleitung von Wasserressourcen von einem Flusseinzugsgebiet in ein ande-
res, wenn durch die Umleitung Wassermangel verhindert werden soll und mehr als 100 Mio.
m3 pro Jahr an Wasser umgeleitet werden;

b) in allen anderen Féllen Bauvorhaben zur Umleitung von Wasserressourcen von einem Fluss-
einzugsgebiet in ein anderes, wenn der langjahrige durchschnittliche Wasserdurchfluss des
Flusseinzugsgebiets, dem Wasser entnommen wird, 2.000 Mio. m? pro Jahr iibersteigt und
mehr als 5 Prozent dieses Durchflusses umgeleitet werden.

In beiden Féllen wird der Transport von Trinkwasser in Rohren nicht beriicksichtigt.

(12) Gewinnung von Erddl und Erdgas zu gewerblichen Zwecken mit einem Foérdervolumen
von mehr als 500 t pro Tag bei Erdol und von mehr als 500.000 m3 pro Tag bei Erdgas.

(13) Stauwerke und sonstige Anlagen zur Zuriickhaltung oder dauerhaften Speicherung von
Wasser, in denen iiber 10 Mio. m? Wasser neu oder zusitzlich zuriickgehalten oder gespeichert werden.

(14) Ol-, Gas- und Chemikalienpipelines mit einem Durchmesser von mehr als 800 mm und ei-
ner Lange von mehr als 40 km.
(15) Anlagen zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Gefliigel oder Schweinen mit mehr als
a) 40.000 Plétzen fiir Gefliigel;
b) 2.000 Plitzen fiir Mastschweine (Schweine iiber 30 kg) oder
¢) 750 Platzen fiir Sédue.

(16) Steinbriiche und Tagebau auf einer Abbaufliche von mehr als 25 Hektar oder Torf-
gewinnung auf einer Fldche von mehr als 150 Hektar.

17 Bau von Hochspannungsfreileitungen fiir eine Stromstirke von 220 kV oder mehr und mit
einer Lédnge von mehr als 15 km.

(18) Anlagen zur Lagerung von Erdol, petrochemischen oder chemischen Erzeugnissen mit ei-
ner Kapazitdt von 200.000 t und mehr.

(19) Sonstige Tatigkeiten:

e Anlagen zur Vorbehandlung (zum Beispiel Waschen, Bleichen, Merzerisieren) oder zum
Férben von Fasern oder Textilien, deren Verarbeitungskapazitit 10 t pro Tag iibersteigt;

e Anlagen zum Gerben von Héuten oder Fellen mit einer Verarbeitungskapazitit von mehr
als 12 t Fertigerzeugnissen pro Tag;

e a) Anlagen zum Schlachten mit einer Schlachtkapazitét (Tierkdrper) von mehr
als 50 t pro Tag;

b) Behandlungs- und Verarbeitungsanlagen zur Herstellung von Nahrungs-
mittelerzeugnissen aus

1) tierischen Rohstoffen (mit Ausnahme von Milch) mit einer Produk-
tionskapazitit von mehr als 75 t Fertigerzeugnissen pro Tag;

i) pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazitidt von mehr als 300 t
Fertigerzeugnissen pro Tag (Vierteljahresdurchschnittswert);

c¢) Anlagen zur Behandlung und Verarbeitung von Milch, wenn die eingehende Milchmenge

200 t pro Tag iibersteigt (Jahresdurchschnittswert);

e Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkdrpern und tierischen Abféllen mit
einer Verarbeitungskapazitit von mehr als 10 t pro Tag;

e Anlagen zur Oberflichenbehandlung von Stoffen, Gegenstinden oder Erzeugnissen unter
Verwendung organischer Losungsmittel, insbesondere zum Appretieren, Bedrucken, Be-
schichten, Entfetten, Impragnieren, Kleben, Lackieren, Reinigen oder Tranken, mit einer
Verbrauchskapazitit von mehr als 150 kg Losungsmitteln pro Stunde oder von mehr als
200 t pro Jahr;

e Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch
Brennen oder Graphitieren.
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(20) Jede Titigkeit, die nicht durch die Nummern 1 bis 19 erfasst ist, wenn fiir sie eine Of-
fentlichkeitsbeteiligung aufgrund eines Verfahrens zur Umweltvertréglichkeitspriifung nach den inner-
staatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen ist.

2n Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a dieses Ubereinkommens findet keine Anwendung auf die
genannten Vorhaben, wenn sie ausschlieBlich oder hauptsidchlich zur Forschung, Entwicklung und Er-
probung neuer Methoden oder Produkte iiber einen Zeitraum von weniger als zwei Jahren durchgefiihrt
werden, es sei denn, sie wiirden wahrscheinlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt
oder die Gesundheit haben.

(22) Jede Anderung oder Erweiterung von Titigkeiten unterliegt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a
dieses Ubereinkommens, wenn sie fiir sich betrachtet die Kriterien/Schwellenwerte in diesem Anhang er-
reicht. Jede sonstige Anderung oder Erweiterung von Titigkeiten unterliegt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b dieses Ubereinkommens.
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Anhang I1
Schiedsverfahren
(D Wird eine Streitigkeit einem Schiedsverfahren nach Artikel 16 Absatz 2 dieses Uber-

einkommens unterworfen, so teilt die Vertragspartei oder teilen die Vertragsparteien dem Sekretariat den
Gegenstand des Schiedsverfahrens mit und geben insbesondere die Artikel des Ubereinkommens an, de-
ren Auslegung oder Anwendung strittig ist. Das Sekretariat leitet die eingegangenen Mitteilungen an alle
Vertragsparteien des Ubereinkommens weiter.

2) Das Schiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern. Sowohl die antragstellende(n) Partei(en)
als auch die andere(n) Streitpartei(en) bestellen einen Schiedsrichter; die so bestellten Schiedsrichter er-
nennen einvernehmlich den dritten Schiedsrichter zum Prasidenten des Schiedsgerichts. Dieser darf we-
der Staatsangehoriger einer der Streitparteien sein, seinen gewdhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet ei-
ner dieser Parteien haben, im Dienst einer derselben stehen noch in anderer Eigenschaft mit der Sache be-
fasst gewesen sein.

3) Ist der Prasident des Schiedsgerichts nicht binnen zwei Monaten nach Bestellung des zwei-
ten Schiedsrichters ernannt worden, so ernennt der Exekutivsekretir der Wirtschaftskommission fiir Eu-
ropa den Présidenten auf Antrag einer der Streitparteien binnen weiterer zwei Monate.

4) Bestellt eine der Streitparteien nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des An-
trags einen Schiedsrichter, so kann die andere Partei den Exekutivsekretdr der Wirtschaftskommission fiir
Europa davon in Kenntnis setzen; dieser ernennt den Présidenten des Schiedsgerichts binnen weiterer
zwei Monate. Nach seiner Ernennung fordert der Priasident des Schiedsgerichts die Partei, die noch kei-
nen Schiedsrichter bestellt hat, auf, diese Bestellung binnen zwei Monaten vorzunehmen. Kommt die Par-
tei dieser Aufforderung innerhalb dieser Frist nicht nach, so unterrichtet der Prasident den Exekutivsekre-
tér der Wirtschaftskommission fiir Europa, der die Bestellung binnen weiterer zwei Monate vornimmt.

S Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidungen nach MaB3igabe des Vdlkerrechts und dieses
Ubereinkommens.

(6) Ein nach diesem Anhang gebildetes Schiedsgericht gibt sich eine Verfahrensordnung.

@) Das Schiedsgericht entscheidet iiber verfahrensrechtliche und materiell-rechtliche Fragen
mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

®) Das Schiedsgericht kann zur Feststellung der Tatsachen alle geeigneten Maflnahmen ergrei-
fen.

9 Die Streitparteien erleichtern die Arbeit des Schiedsgerichts; insbesondere werden sie ihm

mit allen ihnen zur Verfligung stehenden Mitteln
a) alle sachdienlichen Schriftstiicke vorlegen, Erleichterungen einrdumen und Auskiinfte erteilen

und
b) die Moglichkeit geben, soweit nétig Zeugen oder Sachverstindige zu laden und ihre Aussagen
einzuholen.
(10) Die Parteien und die Schiedsrichter wahren die Vertraulichkeit aller wiahrend des Ver-
fahrens vor dem Schiedsgericht vertraulich erhaltenen Mitteilungen.
(1D Das Schiedsgericht kann auf Antrag einer der Parteien einstweilige Schutzmafinahmen
empfehlen.
(12) Erscheint eine der Streitparteien nicht vor dem Schiedsgericht oder unterlésst sie es, sich

zur Sache zu dul3ern, so kann die andere Partei das Gericht ersuchen, das Verfahren fortzufithren und sei-
ne endgiiltige Entscheidung zu fillen. Abwesenheit oder das Versdumnis einer Partei, sich zur Sache zu
dullern, stellt kein Hindernis fiir das Verfahren dar.

(13) Das Schiedsgericht kann iiber Gegenklagen, die mit dem Streitgegenstand unmittelbar im
Zusammenhang stehen, verhandeln und entscheiden.

(14) Sofern das Schiedsgericht nicht wegen der besonderen Umstinde des Einzelfalls etwas an-
deres beschliefit, werden die Kosten des Gerichts, einschlieBlich der Vergiitung seiner Mitglieder, von
den Streitparteien zu gleichen Teilen getragen. Das Gericht verzeichnet alle seine Kosten und legt den
Parteien eine Schlussabrechnung vor.

(15) Hat eine Vertragspartei dieses Ubereinkommens ein rechtliches Interesse an dem Streitge-
genstand und kann sie durch die Entscheidung des Falles beriihrt werden, so kann sie mit Zustimmung
des Gerichts dem Verfahren beitreten.
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(16) Das Schiedsgericht fillt seinen Schiedsspruch binnen fiinf Monaten nach dem Zeitpunkt,
zu dem es gebildet wurde; hilt es jedoch eine Verliangerung dieser Frist fiir notwendig, so soll diese fiinf
Monate nicht tiberschreiten.

a7 Der Schiedsspruch des Schiedsgerichts ist mit einer Begriindung zu versehen. Er ist end-
giiltig und fiir alle Streitparteien bindend. Das Schiedsgericht iibermittelt den Schiedsspruch den Streit-
parteien und dem Sekretariat. Dieses leitet die eingegangene Mitteilung an alle Vertragsparteien dieses
Ubereinkommens weiter.

(18) Streitigkeiten zwischen den Parteien {iber die Auslegung oder Vollstreckung des Schieds-
spruchs konnen von jeder Partei dem Schiedsgericht, das den Schiedsspruch gefillt hat, oder, falls dieses
Gericht nicht befasst werden kann, einem anderen Gericht, das zu diesem Zweck auf die gleiche Weise
gebildet wird wie das erste, unterbreitet werden.

R Unterzeichner serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
e%\'\ rf“%& Datum/Zeit 2017-11-27T12:06:04+01:00
qf_‘? 3 f’:‘; Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signaiu finden Sle et WAt SEnEIBIUSIUG .o
BUNDESKANZLERAMT https://www.bka.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.ris.bka.gv.at




		2017-11-27T12:06:04+0100
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




